
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Jahresanfang dürfen die Finanzämter in Betrieben mit Bargeld-

verkehr eine unangekündigte Kassen-Nachschau durchführen. Was 

die Prüfer im Einzelnen dürfen und was der Unternehmer hinneh-

men muss, hat das Bundesfinanzministerium jedoch erst jetzt gere-

gelt. Außerdem hat das Ministerium die Entwürfe für die ersten bei-

den Steueränderungsgesetze der neuen Großen Koalition vorgelegt. 
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 Jul Aug  Sep 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. 10. - - 

Lohnsteuer 10. 10. 10. 

Einkommensteuer - - 10. 

Körperschaftsteuer - - 10. 

Vergnügungsteuer 10. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
13. 13. 13. 

Gewerbesteuer - 15. * - 

Grundsteuer - 15. * - 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- 20. - 

SV-Beitragsnachweis 25. 27. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 27. 29. 26. 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-

den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Wenn man zehntausend Vor-

schriften erlässt, vernichtet man 

jede Achtung für das Gesetz.« 

Winston Churchil 

 

»Natürlich achte ich das Recht. 

Aber auch mit dem Recht darf 

man nicht so pingelig sein.« 

Konrad Adenauer 
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Details zur Kassen-Nachschau stehen fest 

Zur unangekündigten Kassen-Nachschau hat das Bundesfi-
nanzministerium Einzelheiten in einem Schreiben geregelt. 

Seit dem 1. Januar 2018 hat das Finanzamt das Recht, bei Unter-

nehmen mit Bargeschäften eine unangekündigte Kassen-

Nachschau durchzuführen. Die Kassen-Nachschau ist ein besonde-

res Verfahren zur zeitnahen Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Kassenaufzeichnungen und ordnungsgemäßen Übernahme der 

Kassenaufzeichnungen in die Buchführung. Zwar regelt das Gesetz 

Zweck und Umfang der Kassen-Nachschau, doch detaillierte Vor-

gaben für die Finanzämter hat das Bundesfinanzministerium erst 

jetzt, ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung, ver-

öffentlicht.  

• Kassenformen: Eine Kassen-Nachschau ist insbesondere mög-

lich für elektronische oder computergestützte Kassensysteme 

oder Registrierkassen, App-Systeme, Waagen mit Registrierkas-

senfunktion, Taxameter, 

Wegstreckenzähler, Geld-

spielgeräte und offene La-

denkassen (summarische, 

retrograde Ermittlung der 

Tageseinnahmen sowie 

manuelle Einzelaufzeich-

nungen).  

• Kassensturz: Der Prüfer 

kann zur Prüfung der Kassenaufzeichnungen einen Kassensturz 

verlangen, da die Kassensturzfähigkeit (Soll-Ist-Abgleich) ein 

wesentliches Element der Nachprüfbarkeit von Kassenaufzeich-

nungen darstellt. Ob ein Kassensturz verlangt wird, ist eine Er-

messensentscheidung, die von den Umständen des Einzelfalls 

abhängt. 

• Zugangsrecht: Für die Kassen-Nachschau dürfen die Prüfer 

während der üblichen Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder 

Geschäftsräume betreten. Dies schließt auch Fahrzeuge ein, die 

beruflich genutzt werden. Die Grundstücke, Räume oder Fahr-

zeuge müssen dazu nicht unbedingt Eigentum des Steuerzahlers 

sein. Das Betreten muss dazu dienen, Sachverhalte festzustellen, 

die für die Besteuerung erheblich sein können. Ein Durchsu-

chungsrecht gewährt die Kassen-Nachschau zwar nicht, das 

bloße Betreten und Besichtigen von Grundstücken und Räumen 

ist jedoch keine Durchsuchung. Die Kassen-Nachschau kann 

auch außerhalb der Geschäftszeiten vorgenommen werden, 

wenn im Unternehmen noch oder schon gearbeitet wird. 

• Observation: Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handha-

bung in Geschäftsräumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, 

ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises zulässig. Dies gilt 

auch für Testkäufe und Fragen nach dem Geschäftsinhaber. Die 

Kassen-Nachschau muss nicht am selben Tag wie die Beobach-

tung der Kassen und ihrer Handhabung erfolgen. 

• Ausweispflicht: Sobald der Prüfer der Öffentlichkeit nicht zu-

gängliche Geschäftsräume betreten will, Zugang zur Kasse und 

den Aufzeichnungen verlangt oder anderweitig mit der Kassen-

Nachschau beginnt, muss er sich ausweisen. 

• Mitarbeiter: Ist der Betriebsinhaber selbst oder sein gesetzlicher 

Vertreter nicht anwesend, aber Personen, von denen angenom-

men werden kann, dass sie über alle wesentlichen Zugriffs- und 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Große Koalition arbeitet an 
Steueränderungsgesetzen 

Nie hat die Regierungsbildung länger ge-

dauert als nach der letzten Bundestags-

wahl. Dass die Große Koalition etwas Zeit 

brauchen würde, um ihre geplanten Maß-

nahmen im Steuerrecht in die Tat umzu-

setzen, war daher absehbar, doch nun 

liegen die Entwürfe für die ersten beiden 

Steueränderungsgesetze vor. Im Juni sind 

die Entwürfe für das Familienentlastungs-

gesetz und das Jahressteuergesetz 2018 

vom Bundesfinanzministerium veröffent-

licht worden. Über die Änderungen durch 

das Familienentlastungsgesetz erfahren 

Sie schon in dieser Ausgabe mehr. Das 

Jahressteuergesetz 2018 ist dann Thema 

in der kommenden Ausgabe. 

 

Aussetzung der Vollziehung 
für Nachzahlungszinsen 

Nachdem sich der Bundesfinanzhof inzwi-

schen auch kritisch über die Nachzah-

lungszinsen geäußert hat und ab 2015 

schwere verfassungsrechtliche Bedenken 

an deren Höhe von 6 % pro Jahr hegt, hat 

das Bundesfinanzministerium erstaunlich 

schnell reagiert. Zwar stellt das Ministeri-

um klar, dass die Finanzverwaltung weiter 

von der Verfassungsmäßigkeit der Rege-

lung überzeugt ist, aber auf Antrag des 

Steuerzahlers soll im Einspruchsverfahren 

die Vollziehung der festgesetzten Nach-

zahlungszinsen für Verzinsungszeiträume 

ab dem 1. April 2015 generell bis zu einer 

Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts ausgesetzt werden. Für Zeiträume 

vor dem 1. April 2015 wird die Aussetzung 

weiterhin nur gewährt, wenn die Vollzie-

hung für den Steuerzahler eine besondere 

Härte zur Folge hätte. 

 

Hilfsmaßnahmen nach Unwetter 

Auf die schweren Unwetter im Mai und 

Juni haben mehrere Bundesländer mit ei-

nem Katastrophenerlass reagiert. Die Be-

troffenen können in Nordrhein-Westfalen, 

Hessen und im Saarland unter erleichter-

ten Voraussetzungen Stundungen und An-

passungen der Vorauszahlungen erhalten 

und auf weitere steuerliche Entlastungen 

zurückgreifen. Für Unternehmer gibt es 

Regelungen für Sonderabschreibungen und 

Rücklagen sowie für den Fall des Verlusts 

von Buchführungsunterlagen durch das 

Unwetter. Auch bei der Lohnsteuer, Ge-

werbesteuer und Grundsteuer sind Er-

leichterungen möglich. 
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Benutzungsrechte des Kassensystems verfügen, muss sich der 

Prüfer gegenüber diesen Personen ausweisen und sie zur Mit-

wirkung bei der Kassen-Nachschau auffordern. Diese Personen 

haben dann die Pflichten des Betriebsinhabers zu erfüllen, so-

weit sie hierzu rechtlich und tatsächlich in der Lage sind. 

• Ablauf: Die Aufforderung zur Duldung der Kassen-Nachschau ist 

ein Verwaltungsakt, der formlos erlassen werden kann (z. B. 

mündlich mit Vorzeigen des Ausweises). Nachdem der Prüfer 

sich ausgewiesen hat, ist der Unternehmer zur Mitwirkung im 

Rahmen der Kassen-Nachschau verpflichtet. Er muss auf Ver-

langen des Prüfers für einen vom Prüfer bestimmten Zeitraum 

Einsichtnahme in seine Kassenaufzeichnungen und -buchungen 

sowie die für die Kassenführung erheblichen sonstigen Organisa-

tionsunterlagen gewähren.  

• Datenzugriffsrecht: Der Prüfer kann auch schon vor dem 1. Ja-

nuar 2020 verlangen, dass die gespeicherten Unterlagen und 

Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger 

zur Verfügung gestellt werden. Ab 2020 sind die digitalen Auf-

zeichnungen über die digi-

tale Schnittstelle oder auf 

einem maschinell aus-

wertbaren Datenträger 

nach den Vorgaben der 

digitalen Schnittstelle zur 

Verfügung zu stellen. So-

fern eine digitale Schnitt-

stelle vor dem 1. Januar 

2020 vorhanden ist, kann 

mit Zustimmung des Unternehmers eine Datenübermittlung über 

die einheitliche Schnittstelle erfolgen. 

• Vorlagepflicht: Auf Anforderung des Prüfers ist die Verfahrens-

dokumentation zum Aufzeichnungssystem einschließlich der In-

formationen zur zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 

vorzulegen (Bedienungsanleitungen, Programmieranleitungen 

und Datenerfassungsprotokolle über durchgeführte Program-

mänderungen). Darüber hinaus sind Auskünfte zu erteilen. Bei 

Abwesenheit des Betriebsinhabers gelten die Mitwirkungspflich-

ten für sachkundige Mitarbeiter entsprechend. 

• Dokumentation: Zu Dokumentationszwecken darf der Prüfer 

Unterlagen und Belege scannen oder fotografieren. 

• Außenprüfung: Die Kassen-Nachschau ist keine Außenprüfung, 

weshalb die Vorschriften für eine Außenprüfung nicht für die 

Kassen-Nachschau gelten. Sofern aber ein Anlass zu Beanstan-

dungen besteht, kann der Prüfer direkt zur Außenprüfung über-

gehen. Der Übergang zur Außenprüfung ist eine Ermessensent-

scheidung. Anlass zur Beanstandung kann beispielsweise be-

stehen, wenn Dokumentationsunterlagen wie aufbewahrungs-

pflichtige Betriebsanleitung oder die Protokolle nachträglicher 

Programmänderungen nicht vorgelegt werden können. 

• Übergang zur Prüfung: Den Beginn einer Außenprüfung im An-

schluss an eine Kassen-Nachschau muss der Prüfer unter An-

gabe von Datum und Uhrzeit festhalten und den Unternehmer 

schriftlich über den Übergang zur Außenprüfung informieren. 

Dabei gelten die allgemeinen Grundsätze über den notwendigen 

Inhalt von Prüfungsanordnungen sowie den sachlichen und zeit-

lichen Umfang von Außenprüfungen. Bei einem sofortigen Über-

gang zur Außenprüfung ersetzt der schriftliche Übergangshin-

weis die Prüfungsanordnung. Das gilt auch, wenn der Betriebs-

Wertguthabenkonto eines 
Fremd-Geschäftsführers 

Erneut hat sich der Bundesfinanzhof mit 

dem Zufluss von Arbeitslohn bei Wertgut-

habenkonten befasst und bestätigt, dass 

Gutschriften auf einem Wertguthabenkon-

to zur Finanzierung des vorzeitigen Ruhe-

stands kein unmittelbar zufließender Ar-

beitslohn sind. Dies gilt entgegen der Auf-

fassung der Finanzverwaltung auch für 

Gutschriften auf dem Wertguthabenkonto 

des Fremd-Geschäftsführers einer GmbH. 

Fremd-Geschäftsführer sind trotz ihrer 

Organstellung in der GmbH laut dem Bun-

desfinanzhof beim Zufluss von Arbeitslohn 

genauso zu behandeln wie alle anderen 

Arbeitnehmer auch.  

 

Angabe des Lieferzeitpunkts 
in der Rechnung 

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug 

berechtigt, muss sie alle gesetzlich vorge-

schriebenen Angaben enthalten. Soweit 

es die Angabe des Kalendermonats der 

Lieferung oder Leistung angeht, hat der 

Bundesfinanzhof entschieden, dass sich 

dieser auch aus dem Ausstellungsdatum 

der Rechnung ergeben kann, wenn nach 

den Verhältnissen des jeweiligen Einzel-

falls davon auszugehen ist, dass die Leis-

tung in dem Monat bewirkt wurde, in dem 

die Rechnung ausgestellt wurde. Im 

Streitfall ging es um die Rechnung für ein 

Auto, bei der die Richter davon ausgehen, 

dass die Rechnung branchenüblich mit 

oder unmittelbar nach der Lieferung aus-

gestellt wird. 

 

Verlust nach Anlagebetrug 
mit Schneeballsystem 

Beteiligt sich ein Kapitalanleger an einem 

Investitionsprojekt, das zu gewerblichen 

Einkünften führen soll, sich später aber 

als betrügerisches Schneeballsystem her-

ausstellt, kann er den Verlust seines Kapi-

tals steuerlich geltend machen. Anders 

als reine Kapitalanleger dürfen Gewerbe-

treibende Verluste auch dann als vorweg-

genommene Betriebsausgaben abziehen, 

wenn letztlich niemals Einnahmen erzielt 

werden. Aus diesem Grund hat der Bun-

desfinanzhof im Streit über den Kauf ei-

nes tatsächlich nicht existierenden Block-

heizkraftwerks den Verlustabzug zugelas-

sen. Ob ein gewerblicher Verlust vorliegt, 

sei nicht objektiv und rückblickend nach 

den tatsächlichen Verhältnissen vorzu-

nehmen, sondern nach der Sichtweise des 

Steuerzahlers im Zeitpunkt des Abschlus-

ses der maßgebenden Verträge.  
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inhaber bei der Durchführung der Kassen-Nachschau nicht an-

wesend ist. 

• Abschluss: Anders als bei einer Außenprüfung wird über eine 

Kassen-Nachschau kein Prüfungsbericht angefertigt, und ein An-

trag auf verbindliche Zusage ist im Anschluss an die Kassen-

Nachschau ebenfalls nicht zulässig. Sollen aufgrund der Kassen-

Nachschau jedoch Besteuerungsgrundlagen geändert werden, 

muss dem Steuerzahler Gelegenheit zur Stellungnahme gege-

ben werden. 

• Festsetzungsfrist: Der Beginn der Kassen-Nachschau hemmt 

den Ablauf der Festsetzungsfrist nicht. Auch der Vorbehalt der 

Nachprüfung kann weiter bestehen bleiben, wenn eine Steuer 

unter diesem Vorbehalt festgesetzt worden ist.  

• Rechtsmittel: Im Rahmen der Kassen-Nachschau ergangene 

Verwaltungsakte können mit einem Einspruch angefochten wer-

den. Der Prüfer ist berechtigt und verpflichtet, den schriftlichen 

Einspruch entgegenzunehmen. Der Einspruch hat keine auf-

schiebende Wirkung und hindert daher nicht die Durchführung 

der Kassen-Nachschau, es sei denn die Vollziehung wurde aus-

gesetzt. Mit Beendigung der Kassen-Nachschau werden Ein-

spruch und Anfechtungsklage gegen die Anordnung der Kassen-

Nachschau unzulässig. Wurden die Ergebnisse der Kassen-

Nachschau in einem Steuerbescheid berücksichtigt, muss auch 

dieser Bescheid angefochten werden, um ein steuerliches Ver-

wertungsverbot zu erreichen. Für die Anfechtung der Mitteilung 

des Übergangs zur Außenprüfung gelten die Grundsätze für die 

Anfechtung einer Außenprüfungsanordnung entsprechend.  

 

Familienentlastungsgesetz in Arbeit 

Mehr Kindergeld und eine Anpassung steuerlicher Eckwerte be-
deuten vor allem für Familien eine finanzielle Verbesserung. 

In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Große Koalition auf eine Er-

höhung des Kindergelds um 25 Euro pro Monat und Kind in dieser 

Legislaturperiode festgelegt. Einen Teil dieses Plans setzt die Re-

gierung nun um und kombiniert den ersten Schritt der Kindergelder-

höhung mit der turnusmäßigen Anpassung des steuerfreien Exis-

tenzminimums an die Entwick-

lung der Lebenshaltungskos-

ten. Zu diesem Zweck hat das 

Bundeskabinett am 27. Juni 

2018 den Entwurf des „Geset-

zes zur Stärkung und steuerli-

chen Entlastung der Familien 

sowie zur Anpassung weiterer 

steuerlicher Regelungen“, 

kurz Familienentlastungsge-

setz, beschlossen. 

Trotz des hochtrabenden Namens und des Ziels, finanzielle Ver-

besserungen für Familien zu erreichen, enthält das Gesetz neben 

der ersten Stufe der Kindergelderhöhung nur die turnusmäßigen 

Anpassungen im Steuertarif. In weiteren Schritten sollen auch die 

Beiträge zu den Sozialversicherungen und zur Arbeitslosenversi-

cherung gesenkt werden. Das Familienentlastungsgesetz selbst be-

inhaltet die folgenden Maßnahmen: 

• Kindergeld: Das Kindergeld wird ab dem 1. Juli 2019 um 10 Eu-

ro pro Kind und Monat erhöht. Es beträgt dann 204 Euro monat-

Vorsteuerabzug bei Auflösung 
eines langfristigen Pachtvertrags 

Der Verpächter ist bei der vorzeitigen 

Auflösung einer umsatzsteuerpflichtigen 

Verpachtung zum Vorsteuerabzug aus der 

vom Pächter in Rechnung gestellten Ent-

schädigungszahlung für dessen Verzicht 

auf die Rechte aus einem langfristigen 

Pachtvertrag berechtigt. Das gilt nach ei-

nem Urteil des Bundesfinanzhofs zumin-

dest dann, wenn die vorzeitige Auflösung 

zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem das 

Pachtverhältnis noch besteht und eine 

beabsichtigte umsatzsteuerfreie Grund-

stücksveräußerung noch nicht festgestellt 

werden kann. 

 

Übermittlung der  elektronischen 
Vermögensbildungsbescheinigung 

Für 2017 hätte eigentlich erstmalig die 

Vermögensbildungsbescheinigung bis zum 

28. Februar 2018 in elektronischer Form 

an das Finanzamt übermittelt werden 

müssen. Teilweise haben Arbeitgeber 

aber nicht die dafür notwendigen techni-

schen Voraussetzungen geschaffen, wenn 

die VWL beim Arbeitgeber selbst angelegt 

werden und dieser damit mitteilungs-

pflichtig ist. Das Bundesfinanzministerium 

hat angesichts dieser Umsetzungsproble-

me die Frist für die elektronische Über-

mittlung der elektronischen Vermögens-

bildungsbescheinigung einmalig für das 

Anlagejahr 2017 um sechs Monate bis zum 

31. August 2018 verlängert. 

 

Grenze für Leistungen im Haushalt 

Voraussetzung für den Steuerbonus für 

haushaltsnahe Dienstleistungen und für 

Handwerkerleistungen ist, dass die Leis-

tung im Haushalt des Steuerzahlers er-

bracht wird. Die Grenzen des Haushalts 

werden aber nicht ausnahmslos durch die 

Grundstücksgrenzen abgesteckt, meint 

das Finanzgericht Berlin-Brandenburg und 

hat deshalb auch Straßenreinigungskosten 

als haushaltsnahe Dienstleistung aner-

kannt. Die Reinigung und Schneeräumung 

von öffentlichen Straßen und Gehwegen, 

zu der der Steuerzahler verpflichtet ist, 

seien notwendiger Teil der Haushaltsfüh-

rung und damit in voller Höhe begünstigt. 

Auch die Reparatur eines Hoftors, das 

ausgebaut, in der Werkstatt des Hand-

werkers repariert und anschließend wie-

der eingebaut wurde, hat das Finanzge-

richt als Handwerkerleistung im Haushalt 

anerkannt. Der Leistungserfolg sei hier im 

Haushalt des Steuerzahlers eingetreten, 

womit dort auch die Leistung erbracht 

wird, meint das Gericht. 
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lich für das erste und zweite Kind, 210 Euro für das dritte Kind 

und 235 Euro für jedes weitere Kind. 

• Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag wird 2019 für jeden El-

ternteil um jeweils 96 Euro auf 2.490 Euro (insgesamt also um 

192 Euro auf 4.980 Euro) erhöht. Die steuerliche Entlastungswir-

kung der Erhöhung entspricht dem Jahresbetrag der Kinder-

gelderhöhung (60 Euro). Für 2020 wird der Kinderfreibetrag er-

neut pro Elternteil um 96 Euro auf dann 2.586 Euro erhöht, ins-

gesamt also auf dann 5.172 Euro. 

• Grundfreibetrag: Im Vorgriff auf die voraussichtlichen Ergebnis-

se des im Herbst anstehenden Existenzminimumberichts wird 

der Grundfreibetrag (steuerfreies Existenzminimum) angepasst. 

Für 2019 erhöht sich der Grundfreibetrag um 168 Euro auf dann 

9.168 Euro, und 2020 beträgt der Anstieg weitere 240 Euro auf 

dann 9.408 Euro. 

• Kalte Progression: Damit Lohnsteigerungen auch im Geldbeu-

tel der Beschäftigten ankommen, wird für die Jahre 2019 und 

2020 der Effekt der „kalten Progression“ ausgeglichen. Dazu 

werden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs um die Inflati-

onsrate des Vorjahres verschoben – das entspricht einer Anhe-

bung der Eckwerte um 1,84 % für 2019 und 1,95 % für 2020. 

Die für 2019 und 2020 vorgesehenen Maßnahmen senken die Last 

der Steuerzahler um insgesamt rund 9,8 Mrd. Euro im Jahr. In ab-

soluten Beträgen steigt die Besserstellung mit dem Einkommen. In 

Relation zu den zu zahlenden Steuern profitieren untere und mittle-

re Einkommen aber stärker als höhere. 

Beispielsweise zahlt eine Familie mit zwei Kindern und einem Ge-

samteinkommen von 60.000 Euro im Jahr 2019 rund 9 % (251 Eu-

ro) und 2020 über 20 % (530 Euro) weniger Steuern. Bei einem 

Familieneinkommen von 120.000 Euro erhöht sich die Steuerer-

sparnis auf 380 Euro in 2019 und 787 Euro in 2020, die Entlastung 

macht aber nur noch weniger als 2 % in 2019 und 4 % in 2020 aus. 

 

 

GmbH-Geschäftsführer sind in der 
Regel sozialversicherungspflichtig 

Das Bundessozialgericht hat in zwei Fällen die Sozialversiche-
rungspflicht von Minderheits-Geschäftsführern bestätigt. 

Geschäftsführer einer GmbH sind in der Regel Beschäftigte der 

GmbH und unterliegen daher 

der Sozialversicherungspflicht. 

Ein Geschäftsführer, der zu-

gleich Gesellschafter der 

GmbH ist, ist nur dann nicht 

abhängig beschäftigt, wenn er 

die Rechtsmacht besitzt, 

durch Einflussnahme auf die 

Gesellschafterversammlung 

die Geschicke der Gesell-

schaft zu bestimmen. Das ist regelmäßig der Fall, wenn er mehr als 

50 % der Anteile am Stammkapital hält. 

Ist der Geschäftsführer kein Mehrheitsgesellschafter, ist eine die 

abhängige Beschäftigung ausschließende Rechtsmacht aus-

nahmsweise auch dann anzunehmen, wenn er exakt 50 % der An-

teile hält. Gleiches gilt, wenn er bei einer noch geringeren Kapital-

Verlustabzug nach Beteiligungser-
werb durch eine Erwerbergruppe 

Während über die Verfassungsmäßigkeit 

der Verlustabzugsbeschränkung nach dem 

Verkauf von Anteilen an einer Kapitalge-

sellschaft weiter gestritten wird, hat sich 

das Finanzministerium Schleswig-Holstein 

zur Ausnahmeregelung für Übertragungen 

von Gesellschaftsanteilen innerhalb eines 

Konzerns geäußert. Die Verlustabzugsbe-

schränkung greift demnach nicht nach  

dem Beteiligungserwerb durch eine Er-

werbergruppe, wenn die Voraussetzungen 

der Konzernklausel für jeden einzelnen 

Erwerber erfüllt sind. 

 

Häusliches Arbeitszimmer führt 
nicht zu Spekulationsgewinnen 

Beim Verkauf von Immobilien innerhalb 

der 10-jährigen Spekulationsfrist ist ein 

möglicher Wertzuwachs steuerpflichtig. 

Eine Ausnahme von der Spekulationsfrist 

gilt aber für selbstgenutztes Wohneigen-

tum. Das Finanzgericht Köln hat nun ent-

schieden, dass der Gewinn aus dem Ver-

kauf einer selbstgenutzten Immobilie 

auch dann in vollem Umfang steuerfrei 

ist, wenn zuvor Werbungskosten für ein 

häusliches Arbeitszimmer geltend ge-

macht wurden. Entgegen der Meinung des 

Finanzamts sei das Arbeitszimmer in den 

privaten Wohnbereich integriert und stel-

le kein selbstständiges Wirtschaftsgut dar. 

Den auf das Arbeitszimmer entfallenden 

anteiligen Veräußerungsgewinn zu be-

steuern, sei daher nicht zulässig. 

 

Voraussetzung für einheitliche 
Abfindungszahlung 

Abfindungszahlungen aufgrund der Auflö-

sung des Arbeitsverhältnisses sind steuer-

pflichtig, während Schadensersatzzahlun-

gen steuerfrei sind. Verpflichtet sich der 

Arbeitgeber, im Zusammenhang mit der 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses mehre-

re Zahlungen an den Arbeitnehmer zu 

leisten, gilt der Gesamtbetrag nur dann 

als steuerpflichtige einheitliche Abfin-

dungszahlung, wenn es Anhaltspunkte da-

für gibt, dass sämtliche Teilzahlungen als 

Ersatz für entgangene oder entgehende 

Einnahmen geleistet werden. Ist dagegen 

neben einer Entschädigung für entgange-

ne Einnahmen in üblicher Höhe eine wei-

tere Zahlung vereinbart, die den Rahmen 

des Üblichen in besonderem Maße über-

schreitet, spricht dies nach einem Urteil 

des Bundesfinanzhofs dafür, dass es sich 

bei dieser Teilzahlung nicht um eine Ab-

findung handelt. 
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beteiligung dank ausdrücklicher Regelungen im Gesellschaftsver-

trag (Satzung) über eine umfassende echte Sperrminorität verfügt, 

sodass es ihm möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der Ge-

sellschafterversammlung zu verhindern. 

Mit dieser Haltung zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-

Geschäftsführern hat das Bundessozialgericht seine bisherige 

Rechtsprechung in zwei Urteilen bekräftigt. Im ersten Fall verfügte 

der klagende Geschäftsführer über einen Anteil von immerhin 

45,6 % am Stammkapital. Eine mit seinem Bruder als weiterem Ge-

sellschafter der GmbH getroffene Stimmbindungsabrede änderte an 

der Annahme von Sozialversicherungspflicht ebenso wenig etwas, 

wie dessen Angebot an den Kläger, künftig weitere Anteile zu er-

werben. Im zweiten Fall verfügte der klagende Geschäftsführer le-

diglich über einen Anteil von 12 % am Stammkapital. 

In beiden Fällen betonte das Bundessozialgericht, dass es nicht da-

rauf ankomme, dass ein Geschäftsführer einer GmbH im Außen-

verhältnis weitreichende Befugnisse habe und ihm häufig Freiheiten 

hinsichtlich der Tätigkeit, zum Beispiel bei den Arbeitszeiten, einge-

räumt würden. Entscheidend ist vielmehr der Grad der rechtlich 

durchsetzbaren Einflussmöglichkeiten auf die Beschlüsse der Ge-

sellschafterversammlung.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Termin oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Penka 

Steuerberater 

Kleinunternehmerregelung bei 
der Differenzbesteuerung 

Ein Unternehmer, der im vergangenen 

Jahr nicht mehr als 17.500 Euro an Um-

sätzen erzielt hat und im laufenden Jahr 

voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro 

an Umsätzen erzielt, kann bei der Um-

satzsteuer die Kleinunternehmerregelung 

nutzen. Was genau als Umsatz zählt, ist 

jedoch nicht immer eindeutig: Ob bei der 

Differenzbesteuerung für Gebrauchtwaren 

der Gesamtrechnungsbetrag als Umsatz 

zählt oder nur die umsatzsteuerpflichtige 

Differenz zwischen Verkaufspreis und Ein-

kaufspreis des Unternehmers (Handels-

spanne), muss jetzt der Europäische Ge-

richtshof entscheiden. Der Bundesfinanz-

hof tendiert wie schon das Finanzgericht 

vor ihm dazu, nur die Handelsspanne als 

Grundlage für den Jahresumsatz heranzu-

ziehen, hat aber die Frage dem Europäi-

schen Gerichtshof zur abschließenden Klä-

rung vorgelegt. 

 


